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Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 132. Sitzung am 29. November 2019 auf-
grund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Haushaltsausschusses  
– Drucksachen 19/13925, 19/13926 –  den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020  
(Haushaltsgesetz 2020) * 
– Drucksachen 19/11800, 19/11802 – 

in Verbindung mit der von der Bundesregierung eingebrachten 

Ergänzung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 ** 
– Drucksachen 19/13800, 19/13801 –  

 
mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

Den Einzelplänen hat der Deutsche Bundestag in der Fassung der Beschluss-
empfehlungen des Haushaltsausschusses – Drucksachen 19/13902, 19/13905, 
19/13406, 19/13907 bis 19/13909, 19/13911 bis 19/13916, 19/13417, 19/13418, 
19/13920, 19/13922 bis 19/13924 – zugestimmt. 

Der Gesamtplan ist als Anlage beigefügt. 
 

                                              
Fristablauf: 20.12.19 
*  Erster Durchgang: Drs. 330/19 
**Erster Durchgang: Drs. 456/19 
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1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „360 338  000 000“ durch die Angabe „362 000 000 000“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „1 605 344 000“ durch die Angabe „3 229 702 000“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird die Angabe „8 935 179 000“ durch die Angabe „9 081 179 000“ ersetzt.  

2. § 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „460 180 000 000“ wird durch die Angabe „465 180 000 000 ersetzt. 

b) In Nummer 5 wird die Angabe „125 000 000 000“ durch die Angabe „130 000 000 000“ ersetzt. 

c) In Nummer 8 werden nach dem Wort „Schiffen“ die Wörter „im Sinne des Anhangs I der 
Verordnung (EU) Nr. 1233/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 
2011 über die Anwendung bestimmter Leitlinien auf dem Gebiet der öffentlich unterstützten 
Exportkredite sowie zur Aufhebung der Beschlüsse 2001/76/EG und 2001/77/EG des 
Rates“ eingefügt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „151 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626)“ 
durch die Wörter „8 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066)“ ersetzt. 

b) Folgender Absatz 12 wird angefügt: 

„(12) § 20 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung findet auf die Festtitel 428 .2 „Entgelte für 
und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“ keine Anwendung.“ 

4. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „bei kw-Vermerken“ gestrichen.  

b) Die folgenden Absätze 4 und 5 werden angefügt: 

„(4) Abweichend von § 17a Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 der Bundeshaushaltsordnung, die 
zuletzt durch Artikel 3 des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes vom ... (BGBl. I S. ….) 
geändert worden ist, dürfen im Haushaltsjahr 2020 für bis zu 10 Prozent der Planstellen der 
Besoldungsgruppe A 13g Amtszulagen nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 13 gewährt 
werden. Das Nähere bestimmt das Bundesministerium der Finanzen. 

(5) Die obersten Bundesbehörden dürfen die in der Anlage 1 des Bundesbesoldungsgesetzes 
in der Fassung des Artikels 1 Nummer 50 Buchstabe z des 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes vorgesehenen Änderungen der 
Besoldungsordnung B für die Eingruppierung der Vizepräsidenten, deren Behördenleiter in die 
Besoldungsgruppen B 7 oder B 8 eingestuft sind, bereits im Haushaltsjahr 2020 vollziehen. Das 
Nähere regelt das Bundesministerium der Finanzen.“ 
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